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LEISTUNGSVEREINBARUNG  

zwischen der 

Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern 

und  

CARITAS Bern 

 

 

1. Grundlagen 

1.1. Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern (RKK): 

a) Kirchenverfassung vom 30. Juni 2019 

b) Beschluss der Synode vom 20.11.1999/24.11.2007/5.6.2015/21.8.2020 

c) Leitbild / Auftrag des Landeskirchenrates vom 16.10.2020 

Die RKK verpflichtet sich aufgrund der Kirchenverfassung in ihren Leitsätzen diakonisch, solida-

risch und glaubwürdig zu handeln: 

- Sie setzt sich ein für Menschen in Not und fördert soziale Projekte in allen Bereichen der 

Kirche und in der Gesellschaft. 

- Solidarität mit Benachteiligten in der Gesellschaft ist ihr Verpflichtung und sie bringt sich in 

wirtschaftsethischen Fragen ein. 

- Sie verfolgt gezielt die gesellschaftlichen Entwicklungen, deutet die Zeichen der Zeit und 

stellt sich den Herausforderungen der Zukunft. 

Für die Umsetzung dieses Auftrages stützt sich die Landeskirche wesentlich auf Caritas Bern 

als röm.-kath. Hilfswerk im Kanton Bern, dies in Ergänzung zu den Mandaten des Landeskir-

chenrates in verschiedensten Institutionen, einem Antrags- und Vorberatungsrecht an den Kan-

ton gemäss Landeskirchengesetz sowie einem Konsultationsrecht im Rahmen von 

Vernehmlassungen der kantonalen Behörden nach Bernischer Verfassung. 

1.2. Caritas Bern  

a) Statuten vom 8. Juni 2022 

b) Leitbild vom Januar 2022 

c) aktuelle Strategie  
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Caritas Bern ist das Hilfswerk der Katholiken im Kanton Bern. Der Verein Caritas Bern versteht 

Diakonie als übergreifende Aufgabe und erfüllt seine Zwecke gemäss Statuten vom 8. Juni 2022: 

a) die fachlich kompetente, wirkungsvolle und effiziente Unterstützung von Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion;  

b) das Engagement für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Notlagen; 

c) die Mitwirkung bei der Schaffung gerechter gesellschaftlicher Strukturen und einer solidari-

schen Entwicklung der Gesellschaft; 

d) die fachliche Unterstützung für die Förderung des sozialen Engagements der römisch-katho-

lischen Kirche im Kanton Bern. 

Caritas Bern arbeitet eng mit den anderen regionalen Caritas-Organisationen und Caritas 

Schweiz zusammen. 

2. Zweck des vorliegenden Vertrags 

Der Vertrag: 

a) legt die Bereiche und Dienstleistungen fest, für welche Caritas Bern eine Mitfinanzierung er-

hält, 

b) fixiert die finanziellen Rahmenbedingungen, die Caritas Bern für diese Leistungserbringun-

gen erhält, 

c) regelt die Zusammenarbeit zwischen RKK und Caritas Bern. 

3. Leistungen der Caritas  

3.1 Soziale Projekte und Angebote 

Die RKK finanziert Projekte und Angebote zur Armutsbekämpfung der Caritas Bern mit, die 

diese im Sinne der kirchlichen Sozialarbeit (Diakonie) erbringt. Die Projekte und Angebote lie-

gen im eigenverantwortlichen Leistungsangebot von Caritas Bern. Die von der Landeskirche 

mitfinanzierten Projekte und Angebote kommen direkt armutsbetroffenen Menschen im Kanton 

Bern zugute.  

3.2 Qualitätssicherung der Leistungen und Betriebsorganisation 

Caritas Bern sorgt durch angemessene Strukturen und Prozesse für eine qualitativ hochste-

hende Arbeit.  

Das Fachpersonal verfügt über die notwendigen Ausbildungen und Berufsabschlüsse. Caritas 

Bern ist besorgt für regelmässige fachliche Fort- und Weiterbildung und gewährleistet die 

Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf das Gehalt.  
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4 Finanzierung 

4.1 Beitrag der RKK 

Caritas Bern erhält von der RKK einen jährlichen Beitrag von CHF 370'000. Dieser ist 

nach dem Landesindex der Konsumentenpreise indexiert. Als Basis gilt der aktuelle Index 

(Nov. 2025 …. Tabelle Dezember 2015). Die Indexierung ist erstmals anwendbar auf den 

Beitrag 2027. 

4.2 Verwendung des Beitrags 

Der Beitrag der RKK fliesst ausschliesslich in Angebote und Projekte (Armutsbekämpfung) ge-

mäss 3.1. 

5 Berichterstattung 

Caritas Bern erstattet der RKK jährlich Bericht  

- durch einen Leistungsbericht quantitativ und qualitativ über die tatsächlich erbrachten 

Leistungen gemäss Punkt 3.1. 

- über die Kosten und Finanzierung dieser Leistungen (Betriebsrechnung).  

6 Zusammenarbeit 

6.1 Allgemeines 

Die Landeskirche nimmt durch je eine Vertretung des Landeskirchenrates und des Landeskir-

chenparlaments Einsitz im Vorstand der Caritas Bern. Damit ist ein durchgängiger Informations-

austausch gewährleistet. 

6.2 Regelmässige Treffen zum Informationsaustausch 

Der Landeskirchenrat und der Vorstand der Caritas Bern treffen sich mindestens einmal jährlich 

zum Informationsaustausch und zur Besprechung des Leistungs- und Jahresberichtes. Die Ein-

ladung erfolgt abwechslungsweise von einer der beiden Geschäftsstellen. Beide Partner kön-

nen unter Nennung ihrer Traktandenwünsche die Einberufung weiterer Treffen verlangen. 

6.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Caritas Bern und Landeskirche verpflichten sich, in ihren Publikationen und auf ihrer Internet-

seite auf die Zusammenarbeit, die Leistungen und die finanzielle Unterstützung hinzuweisen. 

6.4 Konfliktregelung  

Entstehen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, sind diese verpflichtet, sich vor der Be-

schreitung des Rechtswegs aktiv um die Bereinigung der Differenzen zu bemühen.  

6.5 Verletzung des Vertrages 

Verletzen die Vertragspartnerinnen vertragliche Pflichten, können die festgelegten Leistungen 

ausgesetzt, gekürzt oder eingestellt werden.  

Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen können die Verträge von einer der beiden Seiten frist-

los gekündigt werden.  
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7 Schlussbestimmungen 

Der vorliegende Vertrag gilt ab 1. Januar 2026 für eine Dauer von 5 Jahren und verlängert sich 

stillschweigend, falls keine der beiden Parteien den Vertrag kündigt. 

Er kann im gegenseitigen Einverständnis jederzeit ergänzt oder verändert werden.  

Er kann jeweils unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres 

gekündigt werden.  

 

Bern, 23. Juni 2025 

 

Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern 

Für den Landeskirchenrat 

Marie-Louise Beyeler Regula Furrer Giezendanner 

Präsidentin Generalsekretärin 

 

Caritas Bern 

 

 

Ursula Muther Angelika Louis Silja Wenk 

Präsidentin Co-Geschäftsleiterin Co-Geschäftsleiterin 


